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Mehr freie Tage ab 2027
Zum Teil auf Antrag und gegen Geld

Die KODA hat die neuen Arbeits-
zeitregelungen des kommunalen 
öffentlichen Dienstes übernom-

men. Ab 2027 haben Beschäftigte 31 Tage 
Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche. 
Darüber hinaus können die Beschäftigten 
einen Teil ihrer Jahressonderzahlung 
gegen bis zu drei zusätzliche freie Tage 
eintauschen.

Neben dem Thema Entgelt hatten die 
Gewerkschaften das Motto „Mehr Zeit 
für mich“ in den Mittelpunkt der letzten 
Tarifrunde gestellt. Drei zusätzliche Ur-
laubstage und ein weiterer freier Tag für 

Gewerkschaftsmitglieder wurden gefor-
dert. Die kommunalen Arbeitgeber lehnten 
dies zunächst entschieden ab, es müsse 
mehr und nicht weniger gearbeitet werden.  

Heraus kam ein Kompromiss: Es gibt 
mehr freie Tage, aber diese müssen zum 
Teil selbst bezahlt werden.

Mehr Urlaub 

Für alle Beschäftigten und Auszubil-
denden gibt es ab 2027 jährlich 31 Tage 
Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche. 
Bislang waren es 30 Tage. Arbeitet jemand 

an weniger oder mehr Tagen pro Woche, 
erhöht oder verringert sich die Zahl der 
Urlaubstage: 

	 weiter auf Seite 3 ØØØ

Arbeitstage  
pro Woche

1 2 3 4 5 6
Urlaubstage  
pro Jahr – alt

6 12 18 24 30 36

Urlaubstage 
pro Jahr – neu

6 12 19 25 31 37

Michael Wanger
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Mehr arbeiten 
oder besser leben

Manfred Weidenthaler,
Chefredakteur  
dieser AusgabeLiebe Kollegin,

lieber Kollege!

„Wir müssen mehr und länger arbeiten“ 
tönte Bundeskanzler Merz. Ministerprä-
sident Söder fordert eine Stunde mehr pro 
Woche, das sei allen zumutbar. Und der 
Wirtschaftsflügel der CDU will die Abschaf-
fung des Anspruchs auf „Lifestyle-Teilzeit“. 

Gleichzeitig kämpften die Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes vehe-
ment für eine Reduzierung der Arbeitszeit. 
2025 waren sie damit noch einigermaßen 
erfolgreich. Davon profitieren jetzt die 
meisten kirchlichen Beschäftigten.

Im Februar 2026 kam jedoch die 
Wende.  Im Tarifabschluss für den Bereich 
der Länder kommt das Thema Reduzierung 
oder Flexibilisierung der Arbeitszeit gar 
nicht mehr vor. Der Tarifvertrag der Länder 
ist vor allem für die Lehrkräfte an kirchli-
chen Schulen die Bezugsgröße.

Diese tarifpolitische Wende folgt einer 
alten Wachstumslogik: Mehr arbeiten, 
mehr verdienen, mehr konsumieren, mehr 
Wirtschaftswachstum und dann ist alles gut. 
So lässt sich (vielleicht) auch das Renten-
system finanzieren – ohne es zu reformieren.

Doch worauf kommt es im Leben an? 
Ja, es stimmt, heute gibt es junge Leute, die 
nur vier Tage die Woche arbeiten und sich 
davon mehr Lebensqualität, mehr Zeit für 
Freunde, für Hobbys oder schlicht für sich 
selbst versprechen. Es gibt Familienväter 
und -mütter, die auf die Rundum-Betreuung 
für ihren Nachwuchs verzichten, um selbst 
mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 
Es gibt ältere Beschäftigte, die ihrer Gesund-
heit zuliebe beruflich zurückfahren – auch 
wenn das weniger Geld bedeutet. 

Für mich sind das Zeichen der Hoff-
nung in einer materialistischen Welt. Da-
her: Wir müssen nicht einfach mehr und 
länger arbeiten, Herr Bundeskanzler. Wir 
müssen an einer gerechteren, gesünderen, 
nachhaltigeren und enkeltauglichen Welt 
arbeiten – mit aller Kraft und im Vertrauen 
auf die Hilfe Gottes.

Es grüßt Sie freundlich

Manfred Weidenthaler

Als Karikaturist bin ich der Neue …
und möchte einleitend sagen, dass ich mich sehr darüber freue!

Mein Name ist Michael Wanger, ich bin glücklicher Vater 
von drei Kindern, und von Beruf Design.Kunst.Werker. 
Diese Berufsbezeichnung beschreibt ganz wunderbar meine 
Betätigungsfelder, die sich vom Produkt‐ & Grafikdesign über 
Malerei bis hin zur handwerklichen Umsetzung von Möbeln 
oder Upcycling‐Produkten erstrecken.

Dabei spielt das Zeichnen immer eine zentrale Rolle. Es 
ist wie eine Sprache für mich, mit der ich viele Menschen 
erreichen kann, und die meine Ideen zum Leben erweckt.

In diesem Sinne freue ich mich sehr darauf, die kommenden 
Themen des KODA Kompass mit einer Zeichnung und Farbe 
für Sie bildhaft zu ergänzen.
Viele kreative Grüße 
Michael Wanger                     www.designkunstwerk.de

ABD: „Arbeitsvertragsrecht der bay-
erischen Diözesen“. Tarifrecht für die 
bayerischen Kirchenbeschäftigten, 
ohne Caritas. Für die meisten Beschäf-
tigten weitgehend mit dem Tarifvertrag 
des kommunalen öffentlichen Diens-
tes, TVöD-VKA, übereinstimmend.
www.onlineABD.de: Offizielle Zu-
sammenstellung des ABD im Internet.

Bayerische Regional-KODA: Kurz-
bezeichnung der „Kommission für das 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen“. Je zur Hälfte mit Arbeitneh-
mer- und Arbeitgebervertreterinnen 
und -vertretern besetzt. Sie beschließt 
die im ABD gesammelten Regelun-
gen. Wirksam werden Beschlüsse 
durch bischöfliche Inkraftsetzung. 
20 Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
von den Beschäftigten für fünf Jahre 
gewählt. Hinzu kommt derzeit ein von 
Gewerkschaften entsandter Vertreter.

Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte 
(StAGL): Arbeitsgruppe innerhalb der 
KODA, zuständig für Lehrkräfte an 
kirchlichen Schulen. Deren Arbeits-
vertragsrecht, insbesondere das Ent-
gelt, orientiert sich an den Regelungen 
für Lehrkräfte des Freistaates Bayern 
im Beamtenverhältnis.

KODA Kompass: Tarifinformationen 
der Mitarbeiterseite der Bayerischen 
Regional-KODA. Er wird in Zusam-
menarbeit mit der Dienstgeberseite 
erstellt und erscheint in der Regel vier-
mal im Jahr. Für die Beschäftigten ist 
der Bezug kostenfrei – mit finanzieller 
Unterstützung durch die Bayerische 
Beamtenkrankenkasse / Beihilfe.

Mitarbeitervertretung (MAV): Die 
MAV vertritt die Interessen der Be-
schäftigten auf betrieblicher Ebene, 
vergleichbar einem Betriebsrat oder 
Personalrat.

Wichtige Begriffe
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ØØØ Urlaubstage sind immer ganze 
Tage. Daher werden Bruchteile von Tagen 
auf- oder abgerundet. Das führt dazu, dass 
bei ein oder zwei Arbeitstagen pro Woche 
die Zahl der jährlichen Urlaubstage unver-
ändert bleibt.

„Tauschtage“ auf Antrag

Dieses Jahr wird die Jahressonder-
zahlung einheitlich auf 85 Prozent eines 
Monatsentgelts erhöht. Wer möchte, kann 
einen Teil seiner Jahressonderzahlung in bis 
zu drei zusätzliche freie Tage umwandeln. 
Dazu müssen Beschäftigte bis 1. September 
des Vorjahres einen entsprechenden Antrag 
in Textform stellen, zum Beispiel per E-
Mail. In dem Antrag muss stehen, wie viele 
freie Tage sie oder er im folgenden Jahr in 
Anspruch nehmen möchte. 

Will jemand für das Jahr 2027 Tausch-
tage, muss der Antrag also bis 1. September 
2026 gestellt werden. In den Antrag gehört 
nicht hinein, an welchen Kalendertagen des 
Folgejahres jemand frei haben will. Der 
Antrag gilt immer nur für ein Jahr, so dass 
Beschäftigte jedes Jahr neu entscheiden 
können. Der Antrag auf Tauschtage kann 
vom Arbeitgeber nicht abgelehnt werden. 

Viele Dienstgeber werden bis Sommer 
Antragsformulare bereitstellen. Daher kann 
es empfehlenswert sein, mit dem Beantra-
gen noch etwas zu warten.

Ist der Antrag gestellt, dann errechnet 
die Personalabrechnung den finanziellen 

Wert der Arbeitstage. Dieses Geld wird 
im November des laufenden Jahres von 
der Jahressonderzahlung abgezogen. Da-
für haben Beschäftigte im Folgejahr An-
recht auf die entsprechenden arbeitsfreien 
„Tauschtage“. 

Werden also Tauschtage für 2027 bean-
tragt, erfolgt der Abzug im November 2026.

Kombination mit Urlaub  
ist zulässig

Wann Beschäftigte ihre Tauschtage 
nehmen, ist im Grundsatz ihnen überlassen. 
Sobald Beschäftigte wissen, an welchem 
konkreten Tag sie frei haben wollen, be-
antragen sie die Freistellung. Damit die 
Einrichtung planen kann, soll der Antrag 
spätestens vier Wochen vor dem Wunsch-
termin gestellt werden. Tauschtage können 
auch an einen Erholungsurlaub angehängt 
werden. Nur wenn Beschäftigte zu einem 
bestimmten Termin aus „dringenden“ be-
trieblichen Gründen unabkömmlich sind, 
kann der Dienstgeber die Gewährung von 
Tauschtagen verweigern.

Ersatzfrei bei Krankheit

Sind Beschäftigte am Tauschtag krank, 
haben sie Anspruch darauf, den Tauschtag 
zu einem anderen Termin zu nehmen. Hier 
gilt das Gleiche wie bei Krankheit im Ur-
laub: Die Krankmeldung hat unverzüglich 
zu erfolgen und eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung muss vorliegen.

Einen wichtigen Unterschied zu den 
Urlaubsvorschriften gibt es: Tauschtage 
müssen bis zum Jahresende genommen 

werden. Eine Übertragung auf das Folge-
jahr ist nicht möglich. 

Zurückgezahlt wird das im Vorjahr 
einbehaltene Geld jedoch, wenn bereits 
bewilligte Tage wegen ärztlich beschei-
nigter Arbeitsunfähigkeit nicht genommen 
werden konnten und eine Ersatzfreistellung 
an anderen Tagen nicht mehr möglich 
war. Gleiches gilt, wenn der Dienstgeber 

Ausnahmen für Lehrkräfte  
und Pflegeeinrichtungen

Keine Tauschtage gibt es für Lehr-
kräfte an kirchlichen Schulen. Für diese 
Lehrkräfte sind die Regelungen für 
Beamte maßgeblich, die keine Tausch-
tage vorsehen. 

Für Religionslehrkräfte i. K. gilt die 
Regelung über Tauschtage im Grund-
satz. Es ist aber nicht abschließend 
geklärt, ob für Tauschtage regulärer 
Unterricht entfallen darf. Daher ist Re-
ligionslehrkräften im Augenblick davon 
abzuraten, Tauschtage zu beantragen.

Ausgenommen von der Regelung 
über Tauschtage sind alle Beschäftigten 
in Pflegeeinrichtungen. Für Beschäftigte 
der unteren und mittleren Entgeltgrup-
pen bis 8b, P 8 und S 8b wurde dort als 
Ausgleich die Jahressonderzahlung auf 
90 Prozent erhöht.

Sozial- und Erziehungsdienst. Die Kombination von Urlaub, Tauschtagen,  
Regenerationstagen und Umwandlungstagen ermöglicht bis zu  
38 arbeitsfreie Tage pro Jahr.             Foto: Dhiditz/adobe.stock.com 

Freie Auswahl. Nur aus „dringenden“ 
Gründen kann der Arbeitgeber 
einen Wunschtermin für Tauschtage 
verweigern.
 Foto: Tommy Weiss/pixelio.de
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aus dringenden betrieblichen Gründen 
Tauschtage am gewünschten Termin ver-
weigert hat und eine Ersatzfreistellung an 
anderen Tagen nicht mehr möglich war.  
In allen anderen Fällen verfällt der An-
spruch ersatzlos. Es ist daher ratsam, die 
Tauschtage nicht bis kurz vor Jahresende 
„aufzusparen“. 

Angenommen, eine Beschäftigte arbeitet 
30 Stunden pro Woche. Ihre Arbeitszeit 
ist auf fünf Tage verteilt. Sie hat recht-
zeitig, also bis 1. September 2026, einen 
„Tauschtag“ für 2027 beantragt.
Die Rechenschritte:
1.	Feststellen, wie viele Stunden pro 

Arbeitstag durchschnittlich gearbeitet 
werden. Maßgeblich sind dabei die 
arbeitsvertraglichen und dienstlichen 
Verhältnisse am 1. September.

	 30 Stunden : 5 Tage =  
6 Stunden pro Tag

2.	Das durchschnittliche Entgelt errech-
nen. Es wird das gleiche Verfahren 
wie beim Berechnen der Jahressonder-
zahlung angewendet. Im Regelfall 
wird das Entgelt der Monate Juli bis 
September durch 3 geteilt.

	 Die Beschäftigte hat im Juli 2 800 Euro 
brutto verdient, in den Monaten August 
und September je 3 100 Euro:

	 2800 Euro + 3100 Euro + 3100 Euro : 3 
= 3000 Euro  
durchschnittliches Monatsentgelt

3.	Wert der einzelnen Arbeitsstunde 
ermitteln. Für Entgeltberechnungen 
wird davon ausgegangen, dass ein 
Monat durchschnittlich 4,348 Wochen 
umfasst.

	 3000 Euro : 4,348 (Zahl der Wochen 
pro Monat) : 30 (Zahl der Stunden pro 
Woche, gemäß arbeitsvertraglich am 
1. September gültigem Beschäftigungs-
umfang) = 23 Euro

4.	Wert des Tauschtages feststellen. Der 
Wert der einzelnen Arbeitsstunde wird 
mit der durchschnittlichen Zahl der 

Arbeitsstunden pro Tag multipliziert.
	 23 Euro x 6 Stunden = 138 Euro brutto
Das Ergebnis: Die Beschäftigte erhält 
im Jahr der Antragsstellung, also 2026, 
brutto 138 Euro weniger Jahressonder-
zahlung.

Wenn sich später noch  
etwas ändert

Manchmal werden Beschäftigte 
nach dem Stichtag für die Berechnung 
höhergruppiert oder haben einen Stufen-
aufstieg. Manchmal verringern oder 
erhöhen sie ihren Beschäftigungsumfang 
oder die Zahl der Arbeitstage pro Woche 
ändert sich. Trotzdem wird nichts nach-
träglich neu berechnet. 

Beispiel: Die Beschäftigte aus obi-
gem Beispiel vereinbart mit ihrem 
Dienstgeber, dass sie ab Januar 2027 Voll-
zeit arbeitet (39 Stunden pro Woche). Die 
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit be-
trägt jetzt nicht mehr 6 Stunden, sondern 
7,8 Stunden. Trotzdem hat sie Anspruch 
auf einen ganzen freien Tauschtag. Auch 
der Abzug von der Jahressonderzahlung 
wird nicht neu berechnet. In dieser Hin-
sicht werden Tauschtage wie Urlaubstage 
behandelt: ein Tag ist ein Tag. Dies dient 
der Vereinfachung der Verwaltung. Es ist 
daher auch ohne Belang, ob die Beschäf-
tigte den Tauschtag an ihrem „kurzen 
Freitag“, an dem sie dienstplanmäßig 
vielleicht nur vier Stunden arbeitet oder 
am „langen Donnerstag“, an dem sie 
dienstplanmäßig neun Stunden arbeiten 
muss, in Anspruch nimmt.

So errechnet die Bezügestelle den Wert 
eines Tauschtages

Regenerations- und  
Umwandlungstage im Sozial- 
und Erziehungsdienst bleiben

Im Sozial- und Erziehungsdienst haben 
die Beschäftigten seit einigen Jahren An-
spruch auf bis zu zwei Regenerationstage. 
Diesen Anspruch haben auch pädagogische 
Beschäftigte an Ganztagsschulen. Be-
schäftigte, die eine „SuE-Zulage“ erhal-
ten, können darüber hinaus bis zu zwei 
Umwandlungstage in Anspruch nehmen. 
Die Regelungen über Regenerations- und 
Umwandlungstage bleiben unverändert 

bestehen. Durch die Kombination von 
Tauschtagen, Umwandlungstagen, Rege-
nerationstagen und Urlaubstagen können 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs-
dienst somit bis zu 38 freie Tage pro Jahr 
beanspruchen. Informationen zu Regene-
rations- und Umwandlungstagen sind im 
KODA Kompass Nr. 87 vom Januar 2023 
zu finden.

Manfred Weidenthaler
Rechtsgrundlagen:
•	Tauschtage im § 29a ABD Teil A, 1.
•	Erholungsurlaub im § 26 ABD Teil A, 1. 

(im OnlineABD veröffentlicht ab 2027)
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Seit dem 1. Januar 2026 gibt es eine 
zusätzliche Möglichkeit einer vor
übergehenden Arbeitszeiterhöhung, 

die sogenannten Erhöhungsstunden. Ge-
meint sind damit Arbeitsstunden, die über 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
eines Vollzeitbeschäftigten von 39 Stunden 
hinausgehen. Sie stellen keine Überstunden 
dar, es gibt aber eigene Zuschläge dafür.

Bis zu 42 Stunden pro Woche 
für bis zu 18 Monate

Durch Erhöhungsstunden kann die 
wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 42 
Stunden aufgestockt werden. Dies muss 
in Textform, zum Beispiel per E-Mail, 
vereinbart werden. Die Vereinbarung darf 
nur befristet und höchstens für 18 Monate 
getroffen werden. Beschäftigter bezie-
hungsweise Beschäftigte und Arbeitgeber 
müssen mit der Erhöhung einverstanden 
sein (doppelte Freiwilligkeit). Den Anstoß 
dazu können beide geben, einen Anspruch 
auf Zustimmung der anderen Seite gibt es 
aber nicht. 

Verlängerung und Kündigung 
der Vereinbarung möglich

Ist die Vereinbarung ausgelaufen, 
kann sie einvernehmlich immer wieder 
verlängert werden, jedes Mal um bis zu 
18 Monate. Sowohl Arbeitgeber als auch 
Beschäftigte können die vereinbarten 
Erhöhungsstunden kündigen, wenn es 
einen wichtigen Grund gibt. Denkbar wäre 
etwa, dass ein ganzer Aufgabenbereich in 
einer Abteilung wegfällt, und in Folge des-
sen Erhöhungsstunden gekündigt werden 
müssen. Die Frist für die Kündigung von 
Erhöhungsstunden beträgt vier Wochen. 

Regelung für fast alle  
in Vollzeit Beschäftigten

Erhöhungsstunden können mit allen 
Vollzeitbeschäftigten vereinbart werden, 
sobald sie die Probezeit beendet haben. 
Wenn Auszubildende oder dual Studie-
rende im Anschluss an die Ausbildung 
unmittelbar übernommen werden, ist 
eine Vereinbarung von Erhöhungsstunden 
gleich mit der Einstellung nicht erlaubt. 

Darf‘s ein bisschen mehr sein?
Mehr Arbeiten im Rahmen von Erhöhungsstunden

Entgelt und Zuschlag

Erhöhungsstunden werden wie regu-
läre Arbeitsstunden bezahlt. Zusätzlich 
gibt es für jede Erhöhungsstunde einen 
Zuschlag. Für die Entgeltgruppen 1 - 9b 
(beziehungsweise S 3 - S 13) beträgt er 25 
Prozent und für die Entgeltgruppen 9c bis 
15 (beziehungsweise S 14 - S 18) beträgt 
er 10 Prozent der Stundenvergütung der 
Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe.

Beispiel: Herr Fleißig arbeitet in 
Vollzeit und ist in Entgeltgruppe 9a Stufe 
5 eingruppiert. Er vereinbart mit sei-
nem Dienstgeber für zwölf Monate zwei 
Erhöhungsstunden, wird also ein Jahr lang 
durchschnittlich 41 Stunden pro Woche 
arbeiten. Sein monatliches Bruttogehalt 
setzt sich in dieser Zeit wie folgt zusammen:
•	EG 9a Stufe 5: 4 697,43 Euro
•	Monatliches Stundenentgelt für wö-

chentlich zwei Erhöhungsstunden: 	
240,90 Euro

•	Zuschlag von 25 % der EG 9a Stufe 3:	
52,54 Euro

Herr Fleißig erhält während der zwölf 
Monate ein erhöhtes monatliches Brutto-
entgelt von 4 990,87 Euro.

In einer Dienstvereinbarung können 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 
weitere Einzelheiten regeln. Zum Beispiel 
könnte festgelegt werden, dass maximal 
zwei Erhöhungsstunden zulässig sind. 

Andere Formen zusätzlicher 
Arbeit bleiben bestehen

Alle anderen bisherigen Möglichkeiten 
zusätzlicher Arbeit, wie etwa Überstunden, 
Mehrarbeit oder Bereitschaften bleiben 
wie bisher bestehen. Dies gilt auch für 
Gleitzeitregelungen.

Andreas Nock
Rechtsgrundlagen:
§ 6 Abs. 1a, § 7 Abs. 9, § 8 Abs. 7 ABD 
Teil A, 1.

Aber nur freiwillig. Arbeitgeber können jetzt mit Beschäftigten eine freiwillige  
befristete Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 42 Stunden vereinbaren.
           Foto: Stefan Bayer/pixelio.de 
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Eisbaden – der Wintertrend

Die Temperaturen sinken und plötzlich sieht man sie  
wieder überall – Eisbader. Doch was genau steckt hinter 
diesem Trend? Ist Eisbaden oder auch Winterschwimmen 
gesund? 

Eisbäder können das Immunsystem stärken und uns so vor 
Infekten schützen. Nicht umsonst ist das Eisbad, vor allem bei 
Leistungssportlern, beliebt.

Der Körper reagiert auf die extrem niedrigen Temperaturen, 
indem er Adrenalin, Endorphine sowie entzündungshemmende 
Kortikoide ausschüttet. Dadurch kann der Körper nach starker 
Anstrengung schneller regenerieren. Zudem wird die Durchblu­
tung angeregt, was viele als verstärktes Wärmegefühl wahrneh­
men. Die Gefäße werden durch die Reize trainiert und dadurch 
profitiert das Herz-Kreislauf-System.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Eisbaden:

1.	 Vorbereitung:	
  Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Pro-

bleme haben, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

2.	 	Aufwärmen:	 
Wärmen Sie sich mit leichtem Training auf. Dadurch erhöht 
sich die Körpertemperatur und der Kälteschock wird ver­
ringert.

3.	 	Einstieg	ins	kalte	Wasser:  
Wählen Sie einen sicheren Ort und suchen Sie sich eine 
Begleitung. Gehen Sie ganz langsam ins Wasser und tauchen 
Sie bis zu den Schultern ein. Kontrollieren Sie Ihre Atmung – 
langsame, tiefe Atemzüge helfen dabei den Schock der Kälte 
besser zu bewältigen.

  Tipp: Tragen Sie eine Mütze. Der Körper verliert die meiste 
Wärme über den Kopf.

4.	 	Dauer	des	Eisbades:  
Halten Sie den ersten Aufenthalt kurz – maximal ein bis drei 
Minuten. Nach und nach kann die Dauer gesteigert werden, 
je nach Wohlbefinden. Hören Sie dabei auf Ihren Körper und 
verlassen Sie das Wasser bei Unwohlsein.

5.	 	Nach	dem	Bad:  
Trocknen Sie sich schnell ab und ziehen Sie warme Kleidung 
an. Warme Getränke helfen Ihnen die Körpertemperatur 
wieder zu steigern.

6.	 	Regelmäßigkeit:  
Integrieren Sie das Eisbad in Ihre Wochenplanung. Durch 
Regelmäßigkeit hilft Ihnen dieses Ritual Stress abzubauen, 
besser und schneller zu regenerieren und das Immunsystem 
zu verbessern.

Probieren Sie’s aus.  
Es ist nicht ganz so schlimm wie es sich anhört.

Nachtrag	zur	Aktion	ComfortPro	S	…	Vielen	Dank!

 › An dieser Stelle wollen wir uns bei Ihnen bedanken. 
 › Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 
 › Vielen Dank für das Interesse an unserem neuen 

Produkt. 
 › Vielen Dank für die wertvollen Telefonate und Bera-

tungen die wir mit Ihnen führen durften.

Ihr	Team	der	Versicherungskammer	Bayern.
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Wussten Sie schon: 
Die Bayerische Beamtenkrankenkasse, der  
Krankenversicherer der Versicherungs- 
kammer Bayern wird heuer 100.  
Demnächst erfahren Sie mehr…

Brille im Wandel –  
veränderte Anforderungen an  
ein klassisches Hilfsmittel

Sie sind Brillenträger*in? 
Aus dem Tarif 820 K Plus werden innerhalb von drei  
Kalenderjahren 200 Euro für Sehhilfen (also auch  
Kontaktlinsen) erstattet. Wenn Sie zusätzlich die  
Aufbaustufe AS abgeschlossen haben, kommen zu  
dieser Summe nochmal 150 Euro dazu. Insgesamt  
können Sie aus der kirchlichen Höherversicherung  
also 350 Euro erhalten. 

Wenn Sie Fragen zur kirchlichen Beihilfe- oder Höher-
versicherung haben, dann rufen Sie uns einfach unter 
+49 89 2160-8505 an! Wir beantworten Ihnen Ihre 
Fragen gerne.

Die Brille gehört zu den ältesten medizinischen  
Hilfsmitteln der Menschheit. Seit ihrer Erfindung im  
13. Jahrhundert wurde sie stetig weiterentwickelt –  
von einer rein funktionalen Sehhilfe hin zu einem Life- 
style-Produkt mit komplexen Anforderungen. Heute  
nutzen wir die Brille nicht nur zur Korrektur von  
Fehlsichtigkeit, sondern sehen sie als multifunk- 
tionales Accessoire, das Gesundheit, Ästhetik und  
digitale Lebenswelten miteinander verbindet.

Funktionale Anforderungen im Alltag
Noch vor wenigen Jahrzehnten standen vor allem die  
praktischen Aspekte im Vordergrund: Kurzsichtigkeit,  
Weitsichtigkeit oder Altersweitsicht sollten zuverlässig  
korrigiert werden. Moderne Brillengläser erfüllen diese  
Aufgabe weiterhin, doch die Ansprüche der sehbeein- 
trächtigten Menschen sind gewachsen. Im Zeitalter von  
Computern, Smartphones und Tablets müssen vor allem  
die Brillengläser heute deutlich mehr leisten. Spezielle  
Bildschirmbrillen entlasten die Augen beispielsweise bei  
langer Arbeit am Monitor, Blaulichtfilter sollen Ermüdung 
und Schlafstörungen vorbeugen, während Gleitsichtgläser 
ein nahtloses Sehen in unterschiedlichen Entfernungen  
ermöglichen. Die Brille ist mehr als ein medizinisches  
Hilfsmittel, Sie ist auch zu einem modischen Statement  
geworden, das die eigene Persönlichkeit unterstreicht. 

Smarte Brillen
Ein weiterer Aspekt sind technologische Innovationen. Mit 
sogenannten Smart Glasses tritt die Brille in ein neues Zeit-
alter ein: Sie verbindet die Korrektur der Fehlsichtigkeit und 
digitale Funktionen, etwa durch integrierte Displays, Sprach-
steuerung oder Augmented-Reality-Anwendungen. Auch 
wenn solche Modelle noch Nischenprodukte sind, zeigen sie 
die Richtung, in die sich die Brille weiterentwickeln könnte – 
hin zu einem Hightech-Begleiter im Alltag.

Fazit
Die Anforderungen an die Brille haben sich in den letzten Jah-
ren extrem verändert. Neben der klassischen Sehhilfe erfüllt sie 
heute Rollen als Gesundheitsprodukt und zunehmend auch als 
technologische Schnittstelle zur digitalen Welt. Der Trend geht 
klar in Richtung Individualisierung, Vielseitigkeit und Integration 
neuer Funktionen. Damit bleibt die Brille ein unverzichtbarer 
Begleiter – und zeigt, wie ein jahrhundertealtes Hilfsmittel mit 
den Bedürfnissen der Zeit wächst.

Die Versicherungskammer Bayern informiert
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Auf der Dienstgeberseite gab es im 
September 2025 zwei personelle 
Veränderun -

gen. Claudia Schäble 
schied aus dem Dienst 
der Diözese Eichstätt 
und damit der Kommis-
sion aus. Ihren Sitz über-
nahm der Eichstätter 
Schulreferent Markus 
Moder (links). 

Auch in der Erzdiö-
zese Bamberg kam es auf Dienstgeber-
seite zu einem Wechsel: Schulreferent 
Alexander Pfister (unten) ersetzte 
seinen Vorgänger Hans-Dieter Franke.

Neue Kommissionsmitglieder
Auf der Mitar-

beiterseite übernimmt 
Chris t ine  Lieper t 
(oben) die Elternzeit-
vertretung von Anna-
Maria Jockel. Sie arbei-
tet als Sachbearbeiterin 
in der Besoldungsstelle 
des Bistums Augsburg. 

Juliane Felix aus der Erz-
diözese München und Frei-
sing kommt aus der Eltern-
zeit zurück. Ihr Vertreter 
Franz Dirnberger bleibt 
dem Gremium erhalten und 

ersetzt Robert Winter.
Reinhard Böhm

Wechsel im Vorsitz
Ludwig Utschneider ist 
neuer Vorsitzender

Bei der 211. Vollversammlung der Kom-
mission in Augsburg am 3. und 4. Dezem-
ber 2025 stand die turnusgemäße Wahl 
von Vorsitz und Stellvertretung auf der 
Tagesordnung. Die Wahl war notwendig, 
weil zur Mitte der Amtszeit der Vorsitz 
von der Dienstgeberseite zur Mitarbeiter-
seite wechselt. Der bisherige Vorsitzende 
Martin Floß von Dienstgeberseite wurde 
zum Stellvertreter gewählt. Eine personelle 
Veränderung gab es auf der Mitarbeiter-
seite: deren langjähriger Sprecher und 
stellvertretender Vorsitzender der Kommis-
sion Robert Winter schied zum 1. Februar 
2026 aus dem aktiven Dienst aus. Auf 
ihn folgt Ludwig Utschneider, Vertreter 
der Lehrkräfte an kirchlichen Schulen. Er 
wurde zum Sprecher der Mitarbeiterseite 
gewählt und übernahm am 1. März 2026 
den Vorsitz der gesamten Kommission.

Reinhard Böhm

Lehrkräfte an  
kirchlichen Schulen in Bayern,  
Ludwig Utschneider 01 51/15 59 59 78
Veronika Zimmermann-Hofmaier 
0179/9 49 84 69

Erzdiözese Bamberg
Inge Augsburger 01 70/7 13 18 86
Johannes Hoppe 09 11/4 01 02 62

Diözese Eichstätt
Albert Ecker
Renate Ziller  0 84 21/5 01 65

Diözese Würzburg
Ralph Stapp  0 60 21/39 21 40
Dorothea Weitz  09 31/38 66 57 10

Diözese Augsburg
Christian Dorn  0 83 31/92 67 11 74
Myriam Gammer 01 51/11 68 63 83
Christine Liepert 08 21/31 66 75 53
Klaus Probst 01 51/67 57 79 25

Entsandter GEWERKSCHAFTSVERTRETER
Martin Goppel (KEG)  
0 89/2 36 85 77 00

Erzdiözese München und Freising
Johanna Bechteler 0 80 95/87 10 22
Franz Dirnberger 01 75/4 80 36 59
Juliane Felix 01 51/59 95 29 20
Manfred Weidenthaler  0 80 34/40 84

Diözese Passau
Andreas Nock 0 85 61/91 81 23
Ramona Würdinger 08 51/3 9 3 71 01

Diözese Regensburg
Reinhard Böhm 09 41/5 97 16 17
Regina Huber 09 41/7 65 41

Bei Fragen rund um das ABD 
– die Ansprechpersonen für 
Ihre Diözese auf KODA-Mitar-
beiterseite (Stand April 2026)

Die KODA-Dienstnehmervertreterinnen 
und -vertreter erreichen Sie per E-Mail 
unter: 
Nachname@kodakompass.de
Die Postanschriften erfahren Sie unter  
www.kodakompass.de 

Wir geben gern Auskunft zu tariflichen 
Regelungen. Wir dürfen aber keine 
Rechtsberatung durchführen.

Die Namen der KODA-Dienstgeber
vertreterinnen und -vertreter finden 

Sie unter www.kodakompass.de in der 
Rubrik „Personen und Kontakte“.
Ihre Kontaktdaten erhalten sie über die  
KODA-Geschäftsstelle:  
info@bayernkoda.de, 
Telefon 08 21/31 66 89 81.

Die Versicherungskammer Bayern informiert

Eisbaden – der Wintertrend

Die Temperaturen sinken und plötzlich sieht man sie  
wieder überall – Eisbader. Doch was genau steckt hinter 
diesem Trend? Ist Eisbaden oder auch Winterschwimmen 
gesund? 

Eisbäder können das Immunsystem stärken und uns so vor 
Infekten schützen. Nicht umsonst ist das Eisbad, vor allem bei 
Leistungssportlern, beliebt.

Der Körper reagiert auf die extrem niedrigen Temperaturen, 
indem er Adrenalin, Endorphine sowie entzündungshemmende 
Kortikoide ausschüttet. Dadurch kann der Körper nach starker 
Anstrengung schneller regenerieren. Zudem wird die Durchblu­
tung angeregt, was viele als verstärktes Wärmegefühl wahrneh­
men. Die Gefäße werden durch die Reize trainiert und dadurch 
profitiert das Herz-Kreislauf-System.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Eisbaden:

1.	 Vorbereitung:	
  Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Pro-

bleme haben, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

2.	 	Aufwärmen:	 
Wärmen Sie sich mit leichtem Training auf. Dadurch erhöht 
sich die Körpertemperatur und der Kälteschock wird ver­
ringert.

3.	 	Einstieg	ins	kalte	Wasser:  
Wählen Sie einen sicheren Ort und suchen Sie sich eine 
Begleitung. Gehen Sie ganz langsam ins Wasser und tauchen 
Sie bis zu den Schultern ein. Kontrollieren Sie Ihre Atmung – 
langsame, tiefe Atemzüge helfen dabei den Schock der Kälte 
besser zu bewältigen.

  Tipp: Tragen Sie eine Mütze. Der Körper verliert die meiste 
Wärme über den Kopf.

4.	 	Dauer	des	Eisbades:  
Halten Sie den ersten Aufenthalt kurz – maximal ein bis drei 
Minuten. Nach und nach kann die Dauer gesteigert werden, 
je nach Wohlbefinden. Hören Sie dabei auf Ihren Körper und 
verlassen Sie das Wasser bei Unwohlsein.

5.	 	Nach	dem	Bad:  
Trocknen Sie sich schnell ab und ziehen Sie warme Kleidung 
an. Warme Getränke helfen Ihnen die Körpertemperatur 
wieder zu steigern.

6.	 	Regelmäßigkeit:  
Integrieren Sie das Eisbad in Ihre Wochenplanung. Durch 
Regelmäßigkeit hilft Ihnen dieses Ritual Stress abzubauen, 
besser und schneller zu regenerieren und das Immunsystem 
zu verbessern.

Probieren Sie’s aus.  
Es ist nicht ganz so schlimm wie es sich anhört.

Nachtrag	zur	Aktion	ComfortPro	S	…	Vielen	Dank!

 › An dieser Stelle wollen wir uns bei Ihnen bedanken. 
 › Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 
 › Vielen Dank für das Interesse an unserem neuen 

Produkt. 
 › Vielen Dank für die wertvollen Telefonate und Bera-

tungen die wir mit Ihnen führen durften.

Ihr	Team	der	Versicherungskammer	Bayern.
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Rochade zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite. Dienstnehmer-
vertreter Ludwig Utschneider (rechts) 
wurde zum Vorsitzenden gewählt. 
Martin Floß, Dienstgeberseite, über-
nahm das Amt des Stellvertretenden 
Vorsitzenden.

Foto links: Klaus D.Wolf / EOM
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Ende Januar 2026 hat die „Kommis-
sion für das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen“ den 

langjährigen Sprecher der Mitarbeiterseite 
und stellvertretenden Vorsitzenden verab-
schiedet. Damit verliert die Mitarbeiterseite 
einen profunden Kenner des kirchlichen 
Arbeitsrechts, einen erfolgreichen Ver-
handler und einen versierten Theologen. 
Winter, Pastoralreferent aus der Erzdiözese 
München und Freising, hatte sich bald im 
Laufe seiner beruflichen Laufbahn den 
Beschäftigten verschrieben. Dazu zählte 
auch seine Tätigkeit als Betriebsseelsorger. 
Bevor er 2017 das Amt des Sprechers der 
Mitarbeiterseite übernommen hatte, war er 
viele Jahre Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung im Erzbischöflichen Ordinariat 
München. Als Mitglied blieb er dort bis 
zuletzt engagiert. 

Winters KODA-Performance

Am 1. Oktober 2008 startete Robert 
Winter als von den Beschäftigten der 
Erzdiözese München und Freising ge-
wähltes Mitglied in der Kommission. Von 
Anfang an schätzte man seine Expertise 
und übertrug ihm wichtige 
Aufgaben. Er wurde zum zwei-
ten Chefredakteur des KODA 
Kompass und übte diese Funk-
tion an der Seite von Manfred 
Weidenthaler bis 2011 aus. Der 
Rückzug aus dieser Aufgabe 
war der Übernahme weiterer 
Verantwortung an anderer Stel-
le geschuldet. Sein Mitwirken 
im Vorbereitungsausschuss 
und sein Engagement auf Ebe-
ne der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission ließ ihn 
andere Schwerpunkte setzen. 
2017 rückte Winter dann an 
die Spitze der Mitarbeiterseite 
als deren Sprecher. Er übte ab 
diesem Zeitpunkt im Wech-
sel mit Martin Floß von der 
Dienstgeberseite das Amt des 
Vorsitzenden beziehungswei-
se des stellvertretenden Vorsit-
zenden der Kommission aus. 

Winters Herz fürs Arbeitsrecht

Die Funktion als Vorsitzender der 
Bayerischen Regional-KODA bedingt 
auch weitere Aufgaben. So wurde Winter 
gemeinsam mit dem Sprecher der Dienstge-
berseite als Gast in den Verwaltungsrat der 
„Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden“ aufgenommen. Er war damit 
nah dran an den Entscheidungsprozessen 
zur Ausgestaltung der betrieblichen Al-
tersversorgung. Nachdem die meisten 
ABD-Beschäftigten eine betriebliche 
Altersversorgung erhalten, die von dieser 
Zusatzversorgungskasse gemanagt wird, 
war und ist es wichtig, in diesem Gremium 
vertreten zu sein.

Robert Winter war daneben ehrenamt-
lich in der Arbeitsgerichtsbarkeit tätig. Bei 
Arbeitsgerichtsverfahren sitzen berufsmä-
ßige und ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter am Richtertisch, letztere immer 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. 
Winter war dort als ehrenamtlicher Richter 
für die Arbeitnehmerseite engagiert, zuletzt 
am Landesarbeitsgericht in München. Die 
unmittelbare Kenntnis von Entscheidungen 
der Arbeitsgerichtsbarkeit flossen auch 

immer wieder in die Beratungen der Mit-
arbeiterseite ein.

Winters Herz fürs ABD

Das ABD basiert, so der Auftrag der 
bayerischen Bischöfe, im Wesentlichen 
auf dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes der Kommunen (TVöD-VKA). 
Unabhängig davon gab und gibt es ausrei-
chend Spielraum, das ABD ergänzend zu 
entwickeln und kirchenspezifische Akzente 
zu setzen. Robert Winters Kernbotschaft 
war es, das kircheneigene Arbeitsvertrags-
recht bewusst zu ergänzen und sich damit 
vom öffentlichen Dienst abzusetzen, wo 
es notwendig und sachgerecht ist. Als 
Pastoralreferent wusste er, dass die Kir-
che ihre eigenen Berufsgruppen arbeits-
vertragsrechtlich ausgestalten muss. Und 
dieser arbeitsvertragsrechtliche Rahmen 
musste dazu beitragen, die Berufsfelder, 
sei es Kirchenmusik, Mesnerdienst, pas-
torale Dienste sowie Religionsunterricht, 
attraktiv zu halten. Seine Sorge, dass die 
Kirche kein passendes Personal mehr fin-
det, prägte seine Arbeit in diesem Bereich. 
Und deshalb sah er auch Bestrebungen 

Ein KODA-Titan geht von Bord
Robert Winter scheidet als stellvertretender Vorsitzender aus  
und beendet seinen Dienst 

Mit Gesang und vielen herzlichen Worten. Langjährige tarifpolitische Weggefährten  
waren zum Abschied gekommen. Reinhard Kardinal Marx (ganz links) dankte als  
Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz Robert Winter für sein Engagement und sein 
Wirken für die Beschäftigten und den kirchlichen Dienst.                Fotos: V. Zimmermann-Hofmaier 
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skeptisch, pastorale Berufsfelder für Quer-
einsteigende zu öffnen. Die Qualität der 
pastoralen Arbeit müsse erhalten bleiben. 

Manche Entwicklungen im kommuna-
len TVöD waren für Winter schmerzhaft.  
Als Ende 2022 die Altersteilzeit von den 
Tarifvertragsparteien nicht mehr verlängert 
wurde, sah es die Mitarbeiterseite und 
allen voran Robert Winter als notwendig 
an, dieses Instrument auch weiterhin im 
ABD zu regeln. Trotz guter Argumente 
konnte die Dienstgeberseite in dieser 
Frage nicht überzeugt werden. Auf seiner 
kommissionsinternen Zielgeraden stieß 
Winter nun aber noch ein anderes Thema 
an, das die Tarifvertragsparteien bei den 
letzten Tarifverhandlungen nicht aufge-
griffen hatten. Teilzeitbeschäftigte, die 
über ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 
angeordnete Mehrarbeit leisten müssen, 
bekommen diese bislang gemäß ABD nicht 
genauso vergütet wie Vollzeitbeschäftigte, 
die Überstunden leisten. Denn für Über-
stunden gibt es finanzielle Zuschläge. 
Diese Unwucht wollte Winter beseitigen, 
auch vor dem Hintergrund aktueller Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichts zur 
Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten. 
Als altbayerischer Wadlbeißer ließ Winter 
hier nicht locker und stieß noch in seiner 
letzten KODA-Vollversammlung dazu ein 
Vermittlungsverfahren an.

Für Winter war schon immer klar, dass 
der „Dritte Weg“ der Kirchen, der ihren 
Beschäftigten keine Möglichkeit eröffnet 
zu streiken, alternativ durch ein starkes 
Vermittlungsverfahren geprägt sein müsse. 

Den Weg in die Vermittlung hat Winter nie 
gescheut, auch wenn er die Anrufung des 
Vermittlungsausschusses stets als letztes 
Mittel sah.

Winters Fußstapfen

Ordentlich große Fußstapfen hat 
Winter hinterlassen. Er war und ist eine 
überzeugende Führungspersönlichkeit 
mit großer Durchsetzungskraft. Zugleich 
prägte ihn die Offenheit und die Team-
fähigkeit im Miteinander, auch und gerade 
mit der Dienstgeberseite. Und an der einen 
oder anderen Stelle gehörte auch eine 
spitze Bemerkung oder ein humorvoller 
Seitenhieb zu seinem Wesen. Seine au-
ßerordentliche Fachkenntnis, die er sich 
im Mitarbeitervertretungs- und Arbeits-
vertragsrecht erarbeitet hat, war ein Gewinn 
für die gesamte Kommissionsarbeit. Sehr 
schnell hatte er sich damit den Respekt 
der Dienstgeberseite erarbeitet. Es war 
wohl auch diese Kompetenz, die ihm den 
Respekt der Dienstgeberseite einbrachte. 
Manche munkeln, er sei manchmal auch 
gefürchtet gewesen angesichts seiner ho-
hen Fachlichkeit. Robert Winter schärfte 
das kirchliche Profil des Arbeitsvertrags-
rechts und beschränkte sich nicht darauf, 
den öffentlichen Dienst abzukupfern. Stets 
hinterfragte er Regelungen hinsichtlich 
des kirchlichen Profils und kirchlicher 
Erfordernisse. 

Als Verhandlungsführer der Mit-
arbeiterseite prägte er den Austausch mit 
den Dienstgebern. Ausgehend von einer 

umfassenden Analyse lieferte Robert 
Winter starke Argumente für das jeweilige 
Anliegen und vertrat sie entschieden. Und 
er hatte auch ein sehr gutes Gespür dafür, 
wann es an der Zeit war, Dinge auf sich 
beruhen zu lassen oder unter Umständen 
in die Vermittlung zu gehen. 

Winters Finale

Winters KODA-Marathon ging nun im 
Januar zu Ende. Und wie ein erfolgreicher 
Sportler, das nahe Ziel vor Augen, ging er 
in den letzten Monaten in einem beeindru-
ckenden Endspurt über. Das passte genau 
zu Robert Winter – bis zur Zielgerade alles 
zu geben und es nicht schon frühzeitig 
ruhiger angehen zu lassen. Robert Winter 
selbst wollte seine eigene Leistung nie 
in den Mittelpunkt stellen, da trat er mit 
seiner ihm eigenen Bescheidenheit und 
Zurückhaltung auf. Am Ende bleibt der 
Dank für sein besonderes und einzigarti-
ges Engagement, seine Hilfsbereitschaft, 
seine brillante Auffassungsgabe und sein 
Antreiben. Für das kirchliche Arbeits-
vertragsrecht und das System des Dritten 
Wegs war Robert Winter ein einzigartiger 
Fürsprecher. Die, die ihm nachfolgen, 
dürfen sich daran messen lassen.

Ludwig Utschneider

Für Sie  
gefunden
Brutto-Netto-Rechner
Sie wollen wissen, was Erhöhungs-
stunden Netto bringen würden? Oder 
wie hoch die Netto-Einbuße ist, wenn 
Sie weniger arbeiten?

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales bietet einen Vergleichs-
rechner. Sie geben die verschiedenen 
Wochenstundenzahlen ein und sehen 
sofort die Auswirkungen auf Ihr Netto.

Bei Steuerfragen bitte beachten: 
Verheiratete werden in der Regel ge-
meinsam veranlagt. Das heißt, wieviel 
sie in Steuerklasse III, IV oder V 
unter dem Jahr vorauszahlen, ist nicht 
immer das, was Sie nach dem „Steuer-
ausgleich“ tatsächlich zahlen müssen.

Den Rechner finden Sie unter www.
bmas.de/static/Teilzeit-Netto-Rechner/
index.html

Manfred Weidenthaler

Eine neue Ära. Robert Winter prägte auch 18 Jahre lang die Informations-
arbeit der Mitarbeiterseite, zeitweise als Chefredakteur. Die KODA Kompass- 
Redaktion verabschiedete ihn mit einer Zeichnung, angelehnt an die  
berühmte Karikatur zur Entlassung von Reichskanzler Bismarck.  

Zeichnung: M. Gammer, KI-generiert 
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Mitte Februar 2026 verständigten sich 
die Tarifvertragsparteien des öffentlichen 
Dienstes der Länder auf Entgeltsteigerun-
gen für die Beschäftigten der Länder. Diese 
Einigung hat unmittelbar Auswirkungen 
auf kirchliche Beschäftigte und zwar an 
Hochschulen sowie an Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung und bei 
Tätigkeiten in der Waldarbeit. Für Lehr-
kräfte an kirchlichen Schulen, die nach 
der A-Tabelle bezahlt werden, wirkt sich 
das Ergebnis auch aus, aber erst mit sechs-
monatiger Verzögerung.

In drei kleinen Schritten  
zu mehr Geld

Die einschlägigen Entgelttarifverträge 
waren im vergangenen Jahr von den Ge-
werkschaften zum 31. Oktober 2025 gekün-
digt worden. Die nun erzielte Einigung sieht 
allerdings erst zum 1. April 2026 eine erste 
Entgeltsteigerung vor. Zu diesem Termin 
erhöhen sich die Entgelte um 2,8 Prozent, 
mindestens aber um 100 Euro. Im März 
2027 folgt dann eine weitere Erhöhung 
um 2 Prozent. Der dritte Schritt, er ist ein 
kleiner, geschieht dann zum 1. Januar 2028. 
Zu diesem Zeitpunkt werden die Entgelte 
nochmals um 1 Prozent angehoben. In 
der Summe macht das eine Erhöhung um 
5,8 Prozent aus, allerdings gestreckt auf 
einen Zeitraum vom 27 Monaten. Der Ta-
rifvertrag läuft bis mindestens 31. Januar 
2028. Diese Entgeltsteigerungen wirken 
sich auf folgende ABD-Beschäftigte un-
mittelbar aus:
•	Beschäftigte an kirchlichen Hochschulen
•	Beschäftigte an kirchlichen Berufsschu-

len zur sonderpädagogischen Förderung
•	Beschäftigte, die Tätigkeiten in der Wald-

arbeit ausüben.

Entgelt-Handbremse für Lehr-
kräfte an kirchlichen Schulen

Die Lehrerinnen und Lehrer, welche 
an Schulen in katholischer Trägerschaft 
unterrichten, erhalten ein Entgelt nach 
der einschlägigen bayerischen Beamten-
besoldung, der sogenannten A-Tabelle. Die 
Bayerische Staatsregierung hatte bereits im 

November 2025 angekündigt, den Tarif-
abschluss des öffentlichen Dienstes der 
Länder nur zeitverzögert auf die Beamtin-
nen und Beamten des Freistaats Bayerns 
zu übertragen. Aller Voraussicht nach wird 
sich der Bayerische Landtag, der als Ge-
setzgeber die Anpassung des Bayerischen 

Drei kleine Schritte
Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder bringt mehr Geld für  
Lehrkräfte an kirchlichen Schulen und Hochschulen sowie für Waldarbeiter

Besoldungsgesetzes beschließen muss, 
diesem Ziel der Staatsregierung anschlie-
ßen und die Beamtenbesoldung erst sechs 
Monate später erhöhen. Die Lehrkräfte an 
kirchlichen Schulen werden daher wohl erst 
im November 2026 mit der Erhöhung der 
Besoldung um 2,8 Prozent rechnen können.

Ludwig Utschneider

Seit 2021 besteht im kirchlichen Verwal-
tungsdienst im Grundsatz „Ausbildungs- 
und Prüfungspflicht“. Nach dem Vorbild 
der Kommunen müssen Quereinsteigende 
ohne entsprechende Ausbildung in vielen 
Fällen auf Kosten des Arbeitgebers nach-
qualifiziert werden.

Die Personalgewinnung in der Verwal-
tung ist weiterhin schwierig. Der Kommu-
nale Arbeitgeberverband Bayern hat daher 
die Kommunen ermächtigt, bei Tätigkeiten 
bis einschließlich Entgeltgruppe 9a von 
der Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
abzusehen. Der Arbeitgeber kann generell 
oder im Einzelfall entscheiden, ob er die 
Ausbildungs- und Prüfungspflicht anwen-
det. Er muss aber darauf achten, gleiche 
Fälle gleich zu behandeln. 

Die Bayerische Regional-KODA hat 
eine dem Beschluss des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes entsprechende Aus-
nahmeregelung ins ABD aufgenommen. 
Für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 9b bis 
12 bleibt die Ausbildungs- und Prüfungs-
pflicht im bisherigen Umfang bestehen.

 Manfred Weidenthaler

Grundlegende Informationen zur Ausbil-
dungs- und Prüfungspflicht:
KODA Kompass Nr. 77, August 2020 (Die 
dort erwähnte viermonatige Wartezeit für 
die Gewährung einer Zulage besteht nicht 
mehr.)
Rechtsgrundlage:
Protokollnotiz 3 zu Nr. 7, Abs. 5 ABD 
Teil A, 2.1. 

Verwaltungsdienst flexibler
Befreiung von Ausbildungs- und Prüfungspflicht

Warnstreiks. Auf den Straßen machten die Gewerkschaften Druck.  
Im Bild: Vertreterinnen und Vertreter der Katholischen Erziehergemeinschaft 
bei einer Demo in München.                      Foto: N. Hofmann / KEG
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Der Fachkräftemangel in Kinder-
tageseinrichtungen führt dazu, 
dass der Staat immer wieder 

neue Zugänge zu den Berufsfeldern als 
pädagogische Ergänzungskraft oder als 
pädagogische Fachkraft für Quereinstei-
gende eröffnet. Daneben können sich 
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger 
zur Fachkraft weiterqualifizieren. Derzeit 
werden zwei  berufsbegleitende Qualifi-
zierungen angeboten:
•	Weiterbildung und Aufstieg zur pä-

dagogischen Ergänzungskraft (nach 
erfolgreicher Weiterbildung sind sie 
Kinderpflegerinnen beziehungsweise 
Kinderpflegern gleichgestellt)

•	Weiterbildung und Aufstieg zur pädago-
gischen Fachkraft (diese Beschäftigten 
sind dann Erzieherinnen beziehungsweise 
Erziehern gleichgestellt).

Zulagen während  
der Weiterbildung

Die Vergütung für Beschäftigte in 
diesen Weiterqualifizierungsmaßnahmen 
ist nun neu geregelt worden. Wer die Auf-
stiegsfortbildung zur Ergänzungskraft ab-

solviert, wird im Regel-
fall in der Entgeltgruppe 
S 2 (Nr. 30 ABD Teil A, 
2.3.) eingruppiert sein. 
Das entspricht einer Tä-
tigkeit als Ergänzungs-
kraft ohne einschlägi-
ge Ausbildung. Diese 
Beschäftigten, soweit 
sie tatsächlich in der Entgeltgruppe S 2 
eingruppiert sind, erhalten während ihrer 
Weiterbildung „Aufstieg zur Ergänzungs-
kraft“ eine Zulage in Höhe der Hälfte 
der Differenz nach S 3. Die Zulage wird 
nicht während der Basisqualifikation für 
Assistenzkräfte (in den sogenannten Mo-
dulen 1 und 2) gewährt. 

Ähnlich verhält es sich bei Kinder-
pflegerinnen und Kinderpflegern, die eine 
Aufstiegsfortbildung zur pädagogischen 
Fachkraft absolvieren. Sie sind im Regelfall 
zunächst in Entgeltgruppe S 3 eingruppiert. 
Ihnen wird eine Zulage gewährt, so dass sie 
insgesamt ein Gehalt in Höhe der Entgelt-
gruppe S 4 erhalten.

Die jeweiligen Zulagen werden für die 
Dauer der Weiterbildung gewährt. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung 

wird im Regelfall auch eine Tätigkeit als 
Ergänzungskraft beziehungsweise als 
Fachkraft übertragen. Damit erfolgt die 
entsprechende Vergütung nach Entgelt-
gruppe S 3 beziehungsweise S 8a. Soweit  
schwierige beziehungsweise besonders 
schwierige fachliche Tätigkeiten übertra-
gen werden, sind Kinderpflegerinnen und 
Kinderpfleger in S 4 eingruppiert, Erziehe-
rinnen beziehungsweise Erzieher in S 8b.

Ludwig Utschneider
Rechtsgrundlage:
Anmerkungen zu Nr. 30 ABD Teil A, 2.3., 
ABD Teil E, 3.

Modular-Ausbildung für 
Kindertageseinrichtungen
Auszubildende werden höher vergütet

Um Berufsnachwuchs für den Sozial- und 
Erziehungsdienst zu gewinnen, werden 
immer mehr Zugangswege geschaffen. Der 
neueste ist der Schulversuch „Kinderpflege 
mit erhöhtem Praxisanteil“, kurz „KiPrax“. 
Er wird von Berufsfachschulen für Kinder-
pflege durchgeführt. Die Schülerinnen und 
Schüler sind zwei Tage pro Woche sowie 
in den Schulferien in sozialpädagogischen 
Einrichtungen tätig, etwa in Kindertages-
stätten. Die KODA hat die neue Ausbildung 
in ihre Praktikumsrichtlinie aufgenommen. 
Die Schülerinnen und Schüler haben 
Anspruch auf mindestens 50 Prozent der 
Auszubildenden-Vergütung. Ab 1. Mai 
2026 sind das im ersten Jahr 684,13 Euro, 
im zweiten Jahr 709,10 Euro.

Da sie in den Schulferien nicht frei 
haben, erhalten sie 30 Tage Urlaub pro 
Jahr, ab 2027 sind es 31 Tage.  

Manfred Weidenthaler

KiPrax geregelt
Neue Ausbildung in der 
Kinderpflege

Quereinsteigerin. Mitarbeiterin in der Modularausbildung im katholischen  
Kindergarten St. Anton, Regensburg. Vor allem Frauen mit Lebens- und  
Familienerfahrung wählen die neuen Ausbildungswege.      Foto: R. Huber


